
STADTVERWALTUNG HIRSCHBERG

Satzung

Hi!sch.be!g

Der Stadtrat der Stadt Hirschberg hat aufgrund des § 17 Absatz 4 des
Vor.Iäufigen Thüringer Naturs chut zgeset zes - VorlThürNatc - vom
28. Januar 1993 (Gesetz- und Verordnungsbf att für das Land Thüringen
S. 57), zu.Ietzt geändert durch Gesetz vom 25. September 1996 (cesetz-
und Verordnungsbl att für den Freistaat Thüringen S. 149), ln Verbindung
mit § 17 Absatz 1 Nr. 1 bis 6 des Vorläufigen Thüringer Naturschutzge-
setzes - VorlThürNatc - und der §§ 2 und 19 Absatz 1 der Thüringer Kommu-
nalordnung - ThürKO - vom 16. August 1993 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das
Land Thüringen S. 501) , zuletzl qeändert durch das Zlrelte Gesetz zur
änderung der ThürKo vom 10, Oktober 1997 (Gesetz- und Verordnungsba 1tt
für das Land Thürinqen, S. 352) in seinen Sitzungen am 26. November 199f
und am 28. Januar 1998 folgende Satzung beschlossen:

§1
Gegenstand de! Satzung/Geltungsbereich

Innerhalb der im zusarunenhang bebauten ortsteife und des celtungsbe-
reiches der Bebauungspläne sind stammbiLdende Gehö1ze (Bäume) ein-
schließ1ich ihres Wurzefbereiches nach Maßgabe dieser Satzung geschützt,
sowelt nicht in anderen Recht svors chri ften weiterreichende Schutzbestim-
mungen bestehen.

zuD Schutz des Bau.Ebestand€s der Stadt
voD 17.02.1998

§2
Geschützte Bäuoe

(1) Bäume im Sinne der Satzung sind

1. Einzefbäume mlt einem Stanmumfanq von mindestens 50 cmi

(5) Nachbarrechtfiche Vorschriften bleiben unberührt.

2. mehrstärunig ausgebildete EinzeLbäume/ strauchartige Bäume oder
baunartige Sträucher, lrenn wenlgstens zwe-i st ärnrne jelrei1s
einen Sta(unumfang von mlndestens 50 cm aufweisen.

(2) Der Stammumfang ist in ej-ner Höhe von 100 cn über dem Erdboden zu
nessen.
Liegt de.r Kronenansatz unter dieser Höhe, ist der Stammumfang unter
dem K ronenans a t z maßgebend,

(3) Behördlich angeordnete Ersat zp fl an zungen und Bäume, die aufgrund
von Festsetzungen eines Bebauungsplanes zu pflanzen oder zu erhaLten
sind, sind ohne Beschränkung auf einen Stanmumfang geschützt,

(4) Nicht unter diese Satzung fallen
1. Obstbäune, wenn sie einer e rwe rbsgartenbaul l chen Nutzung unter-

liegen, ausgenonmen Walnußbäume und Eß kastanienbäume;
2. Bäume in Baumschu.Len, Gärtnereien und im Geltungsbereich des

Bundesgart enge s et zes ;
3. Bäume auf Dachgärten;
4. Bäume in Rahmen des historischen Gestal-tungs kon zeptes der durch

das Thüringer Denkma.Ischutzgesetz vom 7. Januar 1992 in seiner
jeweifs geltenden Fassung geschützten historischen Park- und
Grünanlagen, sowie

5. Bäuroe, die dem Thüringer Waldgesetz von 6. August 1993 in seiner
j eweils ge.Itenden Fassung unterliegen.



§3
schutzzweck

Die Erha.Ltung, Pf.Lege und Entwicklung der Bäume dient

1

2
3
4

5

6

der Sicherung der Funktionsfähigkeit des Naturhausha.Lt es und der
Lebensstätten für die Tier- und Pflanzenwelt;
der Be.Iebunq. c.liederung und Pflege des orts- und Landschaftsbildes;
der Erhaltung und Verbesserung des Kleinklimas;
der Abwehr schädficher Ej-nwirkungen;
der Gewähr.Leistung und Erreichung elner innerörtllchen Durchgrünung;
der Herstellung eines Biotopverbundes mit den angrenzenden Teilen von
Natur und Landschaft,

s4
Pflege- und Erhal tungspflicht

(1) Der Eigentümer oder der Nut zungsberecht i gt e eines Grundstückes lst
verpfllchtet, auf dem Grundstück befindliche geschützte Bäume sach-
und fachgerecht zu erhalten und zu pflegen. Zu den Erha.Itungs- und
Pflegemaßnahmen zählen insbesondere die Bodenverbes serung, die Be-
seitigung von Krankheit sherden, die Behandlung von Wunden sowie die
Belüftung und Bewässerung des Wurzelwerkes.

(2) Die Stadt kann anordnen/ daß der Elgentümer oder der Nutzungsberech-
tigte eines Grundstückes bestinr.nte Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege
der geschützten Bä\rme
1. auf seine Kosten durchführt;
2. unterläßt. wenn sie dem Schutzzweck dieser Satzung zuwider.Iaufen,

oder
3. durch die Stadt von ihr Beauftragte du.Ldet, soweit dle Durch-

führung der Maßnahmen dem Eigentümer oder Nut zungsberecht i gt en
im Elnzelfall nicht zuzumuten ist.

Dies gilt insbesondere für die Vorbereitung und Durchführung von
Baumaßnahmen.

§5
Verbotene MaßnahEen

(1) Es ist verboten, im Ge.It ungsberei ch dieser Salzung Bäume ohne Ge-
nehnigung zu entfernen, zu zerstören. zu beschädigen oder thre
Gestalt wesentfich zu verändern oder Maßnahmen vorzunehmen, dle
zum Absterben der Bäume führen, Hierunter fallen nicht Erhaltungs-
und PfLegemaßnahmen nach S 4 oder Maßnahmen zur Aufrecht e rhaltunq
der Verkehrssicherheit. Erlaubt sind ferner unaufschiebbare Maß-
nahmen zur Abwendung ej-ner unmittelbar drohenden Gefahr, sie sind
der Stadt nachträg.Iich unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

(2) A.Is Beschädigungen im Sinne des Absatzes 1 geften auch Schädigungen
des Wurzelbereichs, insbesondere durch
1, Befestigen der Bodenoberfläche mit einer wasserundurchlässigen

Decke;
2, Abgrabungen, Ausschachtungen oder Aufschüttungen;
3. Lagern, Anschütten und Ausgießen von Salzen, ÖIen, Säuren, Laugen,

Farben, Abwässern, Baustoffen, Abfä11en oder anderen Chemikalien;
4. Austretenlassen von Gasen und anderen schäd1.ichen Stoffen aus

Leitungen;
5. unsachgernäße Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Streusalzen oder

Auftaurnitteln;
6. Bodenve rdi chtungen durch AbstelIen oder Befahren mit Eahrzeugen,

Maschinen oder Baust e.I l eneinricht ungen i
7. Feuer machen im Stamm- und Kronenbereich oder
B. unsachgemäße Aufstellung und Anbringung von Gegenständen (2.B.

Bänke, Schilder, Plakate). Dies gilt n.icht für Bäume an Öffent-
-lichen Straßen, wegen und Plätzen, wenn ausreichend Vorsorge
gegen eine Beschäd.igung der Bäume getroffen wird.



(3) Eine lresentl- j-che Veränderung der Gestalt im Sinne des Absatzes 1
Iiegt auch vor. !.renn an Bäumen Eingriffe vorgenommen werden/ die das
charakteristische Aussehen wesentlich verändern oder das Wachstum,
die Vitalität oder dle Lebenserwartung erheblich beeint rächt 1gen.
Die fachgerechte Beschneidung von Kopfweiden stelft keine r.iesent-
liche Veränderung der Gestalt im Sinne des Absatzes 1 dar.

§6
AusnatrEen und Befleiungen

(1) Ausnahmen von den Verboten des S 5 sind zu genehmigen, wenn

1 der Eigentümer oder der Nut zungsberecht igte aufgrund von
Recht svors chri ften oder eines voflstreckbaren Tite.l-s ver-
pflj-chtet ist. einen oder mehrere Bäume zu entfernen oder
zu verändern,'
e.ine nach baurechtl-ichen Bestinmungen zul,ässige Nutzung sonst
nicht verwlrklicht werden kann;
von dem Baum eine Gefahr für Personen oder Sachen von bedeutendem
I,,Iert ausgeht und dj-e Gefahr nicht auf andere Weise mit zumutbarem
Aufwand beseitigt werden kann;
der Baum so stark erkrankt ist, daß die Erhaltung auch unter Be-
rücksichtigung des öffentlichen Interesses an der Erhaltung nicht
zumutbar ist, oder
die Beseitigung des Baumes aus überwiegenden, auf andere Weise
nicht zu verwi r kIi chenden öffentlichen Interessen dr.ingend er-
forderllch ist.
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(2) Von den Verboten des § 5 können
werden, wenn das Verbot zu e.iner
würde und eine Befreiung mi-t den

im Einzelfall Befreiungen ertei Lt

ist. Eine Befrej-ung kann auch aus

nicht beabslchtigten Härte führen
öffent.Iichen Interessen vereinbart
Gründen des Allgemeinwohfs erfolgen.

(3) Die Erteifung einer Ausnahme / Be fre iung ist bei der stadt schriftlich
unter Dar.Iegung der Gründe und unter Beifügung eines Lagepfanes/ auf
der Standort. Art, Höhe, Stanmumfang und Kronendurchme s s er der Bäume
ausreichend dargestelft sind, zu beantragen. Im Einze1fa.Ll können
weitere Unter-Iagen angefordert werden.

(4) Die Ausnahmegenehmi- gung kann in Fa.IIe des Absatzes 1Nr, 2 mit Ne-
benbestirunungen versehen werden. Dem Antragsteller kann insbesondere
auferlegt werden, bestirnnte Elha l tungsmaßnahnen zu treffen, standort-
gerechte Bäume bestinmter Zah.I, Art und Größe als Ersatz für ent-
fernte Bäume auf seine Kosten zu pflanzen oder umzupflanzen und zu
erhalten. Die Ersatzpffanzung bemißt sich nach dem Stanmumfang des
entfernten Baunes. Beträgt der Starunumfang bis zu 90 cm, ist als Er-
satz für den entfernten Baurn ein Baum dersefben oder zumindestens
gl- e i chi"rert igen Art mit einem Mindestumfang von 20 cm zu pflanzen;
beträgt der Starnmurnfang mehr als 90 cm, ist für jeweisl weitere ange-
fangene 40 cm Starunumfang ein zusätzlicher Baum der vorbezeichneten
Art zu pflanzen. § 2 Absatz 2 g.i.Lt entsprechend. Die Verpflichtung zur
Ersatzpflanzung ist erst dann erfü.LIt, wenn und sowelt dle Ersatzpflan-
zung nach Ab1auf von drei Jahren zu Beglnn der folgenden Vegetatlons-
periode angewqachsen ist; andernfalls ist sie zu wiederholen.

(5) Ist eine Er s at zpf.Ian zung ganz oder teiLweise aus rechtlichen oder
tatsächlichen Gründen unmöglich, so ist der Antragste.LLer zu einer
Ersatzzahlung heranzuziehen. Die Höhe der Ersatzzahlung bemi-ßt sich
nach dem Wert der Bäume, mit denen ansonsten die Ersatzpflanzung
hätte erfolgen müssen.
Die nach dieser Satzung zu entrichtenden Ersatzzahlungen sind an die Stadt
zu fe.isten. Sj-e sind zweckgebunden für den Baumschutz in der Stadt,
insbesondere für Erstpflanzungen oder zum schutz und zur Pflege von Baumen,
die dem Schutzzweck dleser Satzung entsprechen, im Geltungsbereich dieser
Satzung, nach Möglichkeit in der Nähe des Standortes der entfernten
oder zerstörten Bäume, zu verwenden.



(6) Absatz 4 SaLz 2
setzungen eines

und 3 und Absatz 5 gelten nicht. wenn nach den Fest-
Bebauungsplanes oder einer anderen städtebaulichen

Satzung, bei der über den Ausgleich oder
tenden Eingriffe in Natur und Landschaft
Beseitigung e.ines Baumes vogesehen ist.

die Minderung der zu erwar-
zu entscheiden is t. die

§?
Folgenbeseiti$rng

Wer ohne die erforderliche Ausnahmegenehmigung oder Befreiung nach § 6
geschützte Bäume entfernt, zerstört, beschädigt oder ihre Gestalt rie-
sent.Lich verändert oder derartige Eingriffe vornehmen 1äßt, i-st auf Ver-
langen der stadt verpfllchtet, an dersefben Stelfe auf eigene Kosten die
entfernten oder zerstörten Bäume in angemessenero Umfang durch Neuan-
pf-Ianzungen zu ersetzen oder ersetzen zu lassen oder dj-e sonstlgen Folgen
der verbotenen Handlungen zu beseitigen.

s8
Bau.mschutz i-m Baugeoeh.DigungEverfahren

Wird für ein Grundstück im Geltungsbereich dieser Satzung eine Bauge-
nehmigung oder eine Bauvoranfrage beantragt, so sind im Lageplan die
auf dem Baugrundstück und, soweit möglich, den Nachbargrunds tüc ken vor-
handenen geschützten Bäume im slnne des § 2, ihr Standort, die Höhe, dle
Art. der Stammumfang und der Kronendurchme s ser einzutragen.

s9
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 17 Absatz 4 und 54 Absatz
des Vorläufigen Thüringer Naturschutzgesetzes handelt, wer
oder fahrläs s i g

1 und 4

vorsätz1.ich

1. Anordnungen zur Erha.Itung und Pflege geschützter Bäume nach S 4

nicht Eolge lei st et;
2. entgegen den verboten nach § 5 Absatz l Satz 1 geschützte Bäume ent-

fernt, zerstört, beschädigt oder ihre Gestalt wesentllch verändert
oder Maßnahmen vorninunt, die zum Absterben der Bäurne führen.

3. eine Anzeige nach § 5 Absatz 1 Satz 3, 2. Halbsatz unterläßt;
4. entgegen § 6 Absatz 3 oder § B geschützte Bäume nicht in den Lageplan

einträgt oder falsche oder unvollstandige Anqaben zum Bestand ge-
schüL zter Bäume macht;

5, angeordneten Erhal-tungsmaßnahmen oder Ers at zpf.Lan zungen nach § 6 Absatz
4 nicht nachkommt i

6, Verpflichtungen nach S 7 nicht nachkonmt.

(2) Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer
Deutsche Mark geahndet werden, soweit die
tat mit Strafe bedroht ist.

§ 10
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt
in Kra ft .

celdbuße bis zu 100.000
Handlung nichL aIs Straf-

am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung

Hirs er den l'7 . A2. 1998

o
M
R. W o h l
Bürgermeister


